
  

 
Az: 044.01 

Gebührenordnung 
zur Archivordnung 

der Kreisstadt Tauberbischofsheim 
vom 08.11.2006 

 
 
(Anlage zur Archivordnung der Kreisstadt Tauberbischofsheim vom 08.11.2006) 
 
 

§ 1 
Anfertigung von Kopien 

 
(1) Ablichtungen aus Archivgut aus Unterlagen der Verwaltung 
 1. DinA 4 Kopie (1. Seite)    2,00 € 
 2.  DinA 4 Kopie (jede weitere Seite)   1,50 € 

3. DinA 3 Kopie (1. Seite)    2,20 € 
4. DinA 3 Kopie (jede weitere Seite)   2,00 € 

 
(2) Ablichtungen aus Unterlagen aus der Archivbibliothek und aus archivarischem  

Dokumentationsmaterial 
1. DinA 4 Kopie (1. Seite)    1,50 € 
2. DinA 4 Kopie (jede weitere Seite)   1,00 € 
3. DinA 3 Kopie (1. Seite)    1,70 € 
4. DinA 3 Kopie (jede weitere Seite)   1,40 € 

 
 

§ 2 
Archivauskünfte 

 
(1) Für schriftliche Archivauskünfte kann eine pauschale Gebühr, je nach Verwaltungs- 

aufwand, von 5,00 € bis 200,00 € erhoben werden. 
 
(2) Bei Archivauskünften für wissenschaftliche und ortsgeschichtliche Zwecke kann auf  

die Erhebung von Gebühren verzichtet werden. 
 
 

§ 3 
Einsichtnahme in Archivgut 

 
(1) Die Einsichtnahme in Findbücher und sonstige Hilfsmittel ist gebührenfrei. 
 
(2) Die Einsichtnahme in Archivgut, in die Archivbibliothek sowie in archivarisches 

Dokumentationsmaterial ist ebenfalls gebührenfrei. Bei besonders großem 
Verwaltungsaufwand kann eine Gebühr erhoben werden. 
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§ 4 

Leistungen des Städtischen Fotoarchivs Heer 
 
(1) Pro Auftrag (Heraussuchen von Bildmaterial inklusive Weiterleitung) wird eine 

pauschale Bearbeitungsgebühr von 6,00 € erhoben. 
 
(2) Die Gebühr für ein digital übermitteltes Bild wird auf 3,00 festgesetzt. 
 
(3) Die Gebühr für den Abzug eines Bildes auf Fotopapier beträgt 

in der Größe 
1.   9 x 13 2,50 € 
2.  10 x 15 3,00 € 
3.  13 x 18 3,50 € 

 
(4) In Ausnahmefällen kann das Stadtarchiv die Gebühren reduzieren oder ganz auf die  

Erhebung von Gebühren verzichten, insbesondere, wenn das Bildmaterial 
öffentlichen Ausstellungen über die Stadt dienen soll. 

 
 

§ 5 
Sonstige Kostensätze 

 
Für sonstige Leistungen des Stadtarchivs können Kosten für Auslagen sowie weitere Kosten 
berechnet werden. 
 
 
 
Tauberbischofsheim, den 08.11.2006 
 
 
 
gez. Vockel 
Bürgermeister 


